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beteiligt ist, im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die 
§§ 1 und 2 beachten.

(3) Die Länder sichern im Rahmen der Landesplanung 
(§ 3 Abs. 2) die Verwirklichung der Vorschriften des § 2 
insbesondere durch die Aufstellung von Programmen und 
Plänen nach § 5.

(4) Die Länder haben bei raumbedeutsamen Maßnahmen 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Verwirklichung der 
Grundsätze in benachbarten Bundesländern und im Bundes
gebiet in seiner Gesamtheit nicht erschwert wird.

(5) Die Behörden des Bundes und der Länder, die Gemein
den und Gemeindeverbände, die öffentlichen Planungsträger 
sowie im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die 
bundesunmittelbaren und die der Aufsicht des Landes unter
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts haben ihre Planungen und Maßnahmen 
aufeinander und untereinander abzustimmen. Das gilt vor 
allem für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und die Bauleitplanung. Die Länder regeln die Mitwirkung 
der für die Raumordnung zuständigen Landesbehörden bei 
der Abstimmung.

(6) Bei Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf 
Nachbarstaaten haben, soll für eine gegenseitige Unterrich
tung und Abstimmung der geplanten Maßnahmen Sorge 
getragen werden.

§5
Raumordnung in den Ländern

(1) Die Länder stellen für ihr Gebiet übergeordnete und 
zusammenfassende Programme oder Pläne auf. Die Auf
stellung räumlicher und sachlicher Teilprogramme und Teil
pläne ist zulässig. Die Länder bezeichnen die in § 2 Abs. 1 
Nr. 3, 4 und 5 Satz 2 genannten Gebiete. Für diese Gebiete 
sollen vordringlich räumliche oder sachliche Teilprogramme 
und Teilpläne aufgestellt werden. In den Ländern Berlin, 
Bremen und Hamburg ersetzt ein Flächennutzungsplan nach 
§ 5 des Baugesetzbuchs die Programme und Pläne: das Recht, 
Programme und Pläne nach den Sätzen 1 und 2 aufzustellen, 
bleibt unberührt.

(2) Die Programme und Pläne nach Absatz 1 müssen 
unbeschadet weitergehender bundes- und landesrechtlicher 
Vorschriften diejenigen Ziele der Raumordnung und Landes
planung enthalten, die räumlich und sachlich zur Verwirk
lichung der Grundsätze nach § 2 erforderlich sind. Bei der 
Aufstellung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
sind die Gemeinden und Gemeindeverbände, für die eine 
Anpassungspflicht begründet wird, oder deren Zusammen
schlüsse zu beteiligen; das Nähere wird durch Landesrecht 
bestimmt.

(3) Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine Regio
nalplanung, wenn diese für Teilräume des Landes geboten 
erscheint. Soweit die Regionalplanung nicht durch Zusam
menschlüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu 
regionalen Planungsgemeinschaften erfolgt, sind die Gemein
den und Gemeindeverbände oder deren Zusammenschlüsse 
in einem förmlichen Verfahren zu beteiligen; das Nähere 
wird durch Landesrecht bestimmt. Ist eine Regionalplanung 
über die Grenzen eines Landes erforderlich, so treffen die 
beteiligten Länder die notwendigen Maßnahmen im gegen
seitigen Einvernehmen.

(4) Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind von 
den in § 4 Abs. 5 genannten Stellen bei Planungen und allen 
sonstigen Maßnahmen, durch die Grund und Boden in An
spruch genommen oder die räumliche Entwicklung eines 
Gebietes beeinflußt wird, zu beachten. § 3 Abs. 1 und 2 bleibt 
unberührt.

§6
Anpassung besonderer Bundesmaßnahmen

(1) Bei Vorhaben des Bundes oder bundesunmittelbarer 
Planungsträger,

a) deren besondere öffentliche Zweckbestimmung einen

bestimmten Standort oder eine bestimmte Linienführung 
erfordert, oder

b) die auf Grundstücken durchgeführt werden sollen, die 
nach dem Landbeschaffungsgesetz oder nach dem 
Schutzbereichsgesetz in Anspruch genommen sind, oder

c) über die in einem Verfahren nach dem Bundesfern
straßengesetz, dem Bundesbahngesetz, dem Bundes
wasserstraßengesetz, dem Telegraphenwegegesetz, dem 
Luftverkehrsgesetz oder dem Personenbeförderungs
gesetz zu entscheiden ist,

gilt § 5 Abs. 4 nur, wenn die zuständige Behörde oder der 
bundesunmittelbare Planungsträger beteiligt worden ist und 
innerhalb angemessener Frist nicht widersprochen hat

(2) Der Widerspruch ist zulässig, wenn die Ziele der Raum
ordnung und Landesplanung
1. mit den Grundsätzen des § 2 nicht übereinstimmen 

oder
2. mit der Zweckbestimmung des Vorhabens nicht in Ein

klang stehen und das Vorhaben nicht auf einer anderen 
geeigneten Fläche durchgeführt werden kann.

Macht eine Veränderung der Sachlage eine Abweichung 
erforderlich, so kann sich die zuständige Behörde oder der 
bundesunmittelbare Planungsträger mit Zustimmung der 
nächsthöheren Behörde innerhalb angemessener Frist hierauf 
berufen.

§ 6a
Raumordnungsverfahren

(1) Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für ein Ver
fahren, in dem raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung abgestimmt werden (Raumordnungsver
fahren). Das Raumordnungsverfahren schließt die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswir
kungen der Planung oder Maßnahme auf
1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und Landschaft einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen,

2. Kultur- und sonstige Sachgüter
entsprechend dem Planungsstand ein. Durch das Raum- 
ordnungsverfahren wird festgestellt,

1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen mit den 
Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmen,

2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter 
den Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander 
abgestimmt oder durchgeführt werden können.

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Vorhaben, für die wegen 
ihrer Raumbedeutsamkeit und möglicherweise erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt in der Regel ein Raum
ordnungsverfahren durchzuführen ist. Von einem Raum
ordnungsverfahren kann abgesehen werden, wenn für diese 
Vorhaben räumlich und sachlich hinreichend konkrete Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung in Programmen und 
Plänen nach § 5 dargestellt werden und das Verfahren den 
Anforderungen des Absatzes 1 und den für die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit geltenden Anforderungen für das Raum
ordnungsverfahren entspricht.

(3) Die Länder regeln die Einholung der erforderlichen 
Angaben für die Planung oder Maßnahme.

(4) Die in § 4 Abs. 5 genannten Stellen sind zu unterrichten 
und zu beteiligen. Bei Vorhaben des Bundes oder bundes
unmittelbarer Planungsträger ist im Benehmen mit der zu
ständigen Stelle über die Einleitung eines Raumordnungs
verfahrens zu entscheiden. Die Öffentlichkeit ist zu unter
richten. Das Nähere regeln die Länder.

(5) Bei Vorhaben der militärischen Verteidigung entscheidet 
der zuständige Bundesminister oder die von ihm bestimmte 
Stelle, bei Vorhaben der zivilen Verteidigung die zuständige 
Stelle über Art und Umfang der Angaben für die Planung


